
Waldfest des SC Siegelsbach
1.5. ab 10.00 Uhr am Kurtbrunnen im 
Fünfmühlental
Es erwarten Sie leckere, saftige Steaks, 
knusprige Pommes, würzige Curry-
wurst, kühle Getränke sowie eine Aus-
wahl selbst gebackener Kuchen und 
Kaffee.

Grillfeste der freiwilligen 
Feuerwehr
Auf gehts zu den Grillfesten der Frei-
willigen Feuerwehr Bad Rappenau am 
1. Mai in Bad Rappenau, Obergimpern 
und bei der Abteilung Süd.

Mehr Infos in der Rubrik „Aktuelles und 
Veranstaltungen“.
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Bad Rappenau
Mitteilungsblatt der großen Kreisstadt 

und der  Gemeinde Siegelsbach

Ausstellung Salz und Sole 
öffnet wieder
Zur Landesgartenschau 2008 wurde 
vom Heimat- und Museumsverein Bad 
Rappenau ein Salz- und Sole-Museum 
im Bohrhausmagazin im Salinenpark 
(beim Gradierwerk) eingerichtet. Bilder 
zeigen Momente aus dem Leben auf 
der ehemaligen Saline. Am 30.4.2022 
ab 15.00 Uhr öffnet die Ausstellung 
wieder. 

Informationen zum Thema 
Geflüchtete aus der Ukraine
... gibt es bei der Hotline des landrat-
samtes Heilbronn

Tel. 07131/994-1140
Mo. - Fr. 8 - 12 uhr und 13.30 - 16.00 uhr
aktuelle infos auf Deutsch, englisch und 
ukrainisch gibt es auf der Homepage 
der bundesbeauftragten für Migration: 
https://www.integrationsbeauftragte.
de/ukraine



Mitteilungen der Gemeinde

Siegelsbach
Bürgermeisteramt Siegelsbach

Veranstaltungen im Mai

1.5.2022 Sportclub 
1921 e.V.

Waldfest Kurtbrunnen

1.5.2022 Musikverein Maiwecken
6.5.2022 Tennisclub Mitgliederver-

sammlung
Gasthaus zur 
Eisenbahn

14.5.2022 Radsport-
freunde

Fahrradbörse Großer Bürgersaal

21.5.2022 Sportclub 
1921 e.V.

Mitgliederver-
sammlung

SCS-Vereinsraum

24.5.2022 Gemeinde 
Siegelsbach

Gemeinderatssit-
zung

Bürgerzentrum

26.5.2022
(Ersatzter-
min, falls 
schlechtes 
Wetter am 
1.5.2022)

Sportclub 
1921 e.V.

Waldfest Kurtbrunnen

26.5.2022 Kath. Kirchen-
gemeinde

Flurprozession 
zu Christi 
Himmelfahrt

28.5.2022 Freiwillige 
Feuerwehr

Jahreshauptver-
sammlung

Gasthaus zur 
Eisenbahn

29.5.2022 Evangelische 
Kirchenge-
meinde

Konfirmation Evang. Kirche

Bewerbungen um einen Bauplatz im Baugebiet „Hin-
ter der alten Schule“

Bewerbungen um einen Wohnbauplatz im o.g. Neubaugebiet kön-
nen im Zeitraum zwischen 2. und 30. Mai 2022 über die Online-
Plattform www.baupilot.com/siegelsbach abgegeben werden. Das 
Hochladen von erforderlichen Nachweisen ist auf der Plattform bis 
zum 13. Juni 2022 möglich. Personen, die keinen Zugang zum Inter-
net haben und denen somit eine Online-Bewerbung nicht möglich 
ist, können sich telefonisch bei der Gemeindeverwaltung melden 
(07264/9150-0). 
Bei der Bauplatzvergabe handelt es sich um ein zweiteiliges Be-
werbungsverfahren unter Berücksichtigung der im Gemeinderat 
beschlossenen Vergaberichtlinien. Im ersten Schritt erfolgt eine all-
gemeine Bewerbung um das Baugebiet. Bewerber, die zum Zuge 
kommen, erhalten dann im zweiten Schritt eine gesonderte Auffor-

derung, ihre priorisierten Bauplätze anzugeben.
Die Vergaberichtlinien und alle weiteren Informationen können auf 
der Homepage www.baupilot.com/siegelsbach abgerufen werden.

Haushaltssatzung der Gemeinde Siegelsbach für das 
Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat am 22.3.2022 die folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden 

Beträgen 
EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 3.736.246
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendun-

gen von 4.001.963
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von -265.717
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 

von 285.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwen-

dungen von 0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis 

(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 285.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 

(Summe aus 1.3 und 1.6) von 19.283
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträ-

gen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit von 3.672.169
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufen-

der Verwaltungstätigkeit von 3.748.831
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des 

Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von -76.662

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitions tätigkeit von 468.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitions tätigkeit von 1.667.395

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von -1.199.395

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -1.276.057

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungs tätigkeit von 550.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungs tätigkeit von 0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-
schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 550.000

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestands, Saldo des Finanz-
haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -726.057

§ 2 
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird festgesetzt auf  0 EUR
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§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), 
wird festgesetzt auf  715.000 EUR

§ 4 
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf  1.500.000 EUR

§ 5 
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

 der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
 der Steuermessbeträge.

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 81 der Gemeindeord-
nung unter dem Hinweis, dass der Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2022 in der Zeit

von Montag, 2. Mai 2022 bis Dienstag, 10. Mai 2022
- je einschließlich - im Bürgerzentrum, Ratssaal, während der übli-
chen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt ist. Die 
Bestätigung der Gesetzmäßigkeit wurde durch die Rechtsaufsichts-
behörde mit Bescheid vom 20. April 2022 erteilt.

Nachrichtlich
Die Gesetzmäßigkeit des vom Gemeinderat am 22.3.2022 beschlos-
senen Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Siegelsbach für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde eben-
falls bestätigt. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 
550.000 Euro und der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite 
von 50.000 Euro wurden genehmigt.
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Erlass dieser 
Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntma-
chung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt diese Satzung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. Abweichend hiervon kann die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf dieser Jahresfrist 
von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister 
dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit 
widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechts-
aufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein 
anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften inner-
halb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Siegelsbach, 2.5.2022
gez. Haucap, Bürgermeister

Eigentumswechsel im laufenden Jahr 

Nach dem geltenden Steuerrecht bleibt bei Grundstücksveräußerun-
gen der Veräußerer so lange Grundsteuerschuldner, bis die Zurech-
nungsfortschreibung durch das Finanzamt erfolgt ist. Da die Grund-
steuer als Jahressteuer jeweils am 1.1. für ein Kalenderjahr entsteht, 
schreibt das Finanzamt die Grundsteuer auf den dem Eigentums-
übergang folgenden 1. Januar fort.
Maßgebend ist also nicht die im Notarvertrag vereinbarte Nutzen- 
und Lastenregelung, sondern sind die Eigentumsverhältnisse zu Be-
ginn eines jeden Kalenderjahres.
Privatrechtliche Regelungen in dem Kaufvertrag bleiben hiervon un-
berührt.
Bei einer Übertragung des Eigentums (z.B. durch Verkauf, Schen-
kung) des laufenden Jahres 2022 bleibt der bisherige Eigentümer 
noch Schuldner der Grundsteuer; erst ab dem 1.1. des darauffolgen-
den Kalenderjahres, wird der neue Eigentümer Grundsteuerschuldner.
Die Gemeindekasse ist leider nicht in der Lage, Grundsteuerände-

rungen vor der Durchführung der Zurechnungsfortschreibung des 
Finanzamtes vorzunehmen.
Da das Finanzamt jedoch die entsprechende Fortschreibung nicht 
immer termingerecht durchführen kann, ist es unter Umständen 
möglich, dass Sie noch bis zu einem Jahr nach der Veräußerung, also 
möglicherweise auch über den 1. Januar des Folgejahres hinaus, die 
Grundsteuer bezahlen müssen. Solche Überzahlungen werden nach 
der Fortschreibung wieder an Sie erstattet und von dem neuen Er-
werber angefordert. Dieses Verfahren ist aus rechtlichen Gründen 
leider nicht auf andere Weise zu umgehen.
Sofern kein Änderungsbescheid bis zu den jeweils im letzten Grund-
steuerbescheid festgelegten Fälligkeitsterminen ergangen ist, bitten 
wir um termingerechte Überweisung der Grundsteuer auf ein Kon-
to der Gemeindekasse. Sofern Abbuchungsermächtigungen erteilt 
wurden, werden wir die jeweils fälligen Beträge abbuchen.

Grund- und Gewerbesteuer werden fällig

Bei der Grund- und Gewerbesteuer werden am 15.5.2022 die Raten 
für das II. Quartal 2022 fällig. Der entsprechende Betrag ergibt sich je-
weils aus dem letzten Steuerbescheid. Wir bitten um termingerechte 
Bezahlung, da die Gemeinde Siegelsbach im Verzugsfall gesetzlich 
verpflichtet ist, Säumniszuschläge und Mahngebühren zu erheben. 
Einzahlungen für die Gemeindekasse können bei allen Banken und 
Sparkassen geleistet werden. Wir bitten dabei um Angabe des Bu-
chungszeichens. Bei den Steuerpflichtigen, die sich am Lastschrift-
verfahren beteiligen, werden die fälligen Beträge von ihrem Bank-
konto abgebucht.

Bürgersprechstunde - telefonisch oder per Webex-
Meeting

Liebe Siegelsbacherinnen und Siegelsbacher,
Ihre Meinung ist mir und meinem 
Team sehr wichtig. Um den regel-
mäßigen Austausch zwischen dem 
Rathaus und Ihnen sicherzustellen, 
biete ich daher an jedem ersten 
Donnerstag im Monat ab 16.30 Uhr eine Bürgersprechstunde an. 
Aufgrund der aktuellen Situation wegen des Coronavirus ist die 
Bürgersprechstunde leider nur telefonisch oder per Webex-Meeting 
möglich. Sie haben hier die Möglichkeit, Ihre Themen, Fragen oder 
Anregungen mit mir zu besprechen. Um die Sprechstunde zeitlich 
koordinieren zu können, vereinbaren Sie bitte kurz telefonisch mit 
Frau Mutlu unter der Nummer 07264/9150-33 einen Termin. Wenn 
Sie mit einem Webex-Meeting einverstanden sind, teilen Sie uns bitte 
bei Ihrem Anruf noch Ihre E-Mail-Adresse mit. Wir senden Ihnen dann 
einen Link für das Meeting.
Die nächsten Termine
5.5.2022
2.6.2022
Sie können sich selbstverständlich auch weiterhin gerne unmittelbar 
mit Ihren Anliegen an die Verwaltung wenden. Oft können wir Ihnen 
auch direkt weiterhelfen.
gez. Tobias Haucap, Bürgermeister

Kinder- und Jugendsprechstunde telefonisch oder 
per Videokonferenz

Du wohnst in Siegelsbach und gehst 
hier in den Kindergarten, auf den Spiel-
platz, bist Mitglied in einem Verein, be-
nutzt hier Fahrradwege und Busse?
Dir fallen dabei bestimmt viele Din-
ge auf. Uns ist es wichtig, dass du dich 
hier wohlfühlst. Deshalb sag uns, was 
dir hier gefällt oder was wir verbessern 
können. Immer am ersten Donnerstag 
des Monats zwischen 15.00 und 16.30 Uhr. Aufgrund der aktuellen 
Situation wegen des Coronavirus ist die Kinder- und Jugendsprech-
stunde leider nur telefonisch oder per Videokonferenz möglich. Ver-
einbare eine Uhrzeit unter der Telefonnummer 07264/9150-33 und 
Herr Haucap oder Frau Mutlu rufen dich zurück oder führen mit dir 
eine Videokonferenz durch. Für die Konferenz benötigt du aber eine 
E-Mail-Adresse.
Die nächsten Termine
5.5.2022
2.6.2022
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WaldNetzWerk e.V. 

Exkursion in den Urwald von morgen im Fünfmühlental
Sonntag, 8. Mai, 9.30 Uhr
Die Wälder am Westhang des Fünfmühlentals wurden 1970, also vor 
über 50 Jahren, zum Bannwald und kurze Zeit später zum Natur-
schutzgebiet erklärt. Seitdem unterbleibt dort die forstliche Nutzung 
und die Wälder können sich ohne Einflussnahme des Menschen zum 
Urwald von morgen entwickeln.
Bei der Exkursion stellt Wolf-Dieter Riexinger die unterschiedlichen 
Waldgesellschaften im Bannwald und Naturschutzgebiet Schlier-
bach-Kohlrain mit ihrer charakteristischen Pflanzenwelt vor und 
erläutert, wie sich der Wirtschaftswald von gestern allmählich zum 
Urwald von morgen entwickelt. Die Exkursion findet in Kooperation 
mit dem NABU Bad Friedrichshall und dem NABU Östlicher Kraich-
gau statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden erbeten.
Für die Teilnahme gelten die aktuellen Corona-Regelungen im Land-
kreis Heilbronn und eine Anmeldung ist erforderlich.
Informationen erhalten Sie telefonisch unter 07131/994-1181 oder 
per E-Mail unter info@waldnetzwerk.org. Alle WaldNetzWerk-Pro-
gramme sind im Waldplaner und unter www.waldnetzwerk.org zu 
finden.

Das Landratsamt informiert: Der Asiatischen Tiger-
mücke keine Brutstätten bieten

Wasseransammlungen regelmäßig und vollständig leeren
Die erste Population der asiatischen Tigermücke (aedes albopictus) 
im Landkreis Heilbronn wurde im Sommer 2021 bestätigt. Die Tiger-
mücke kann gefährliche Krankheitserreger übertragen (z. B. Den-
gue-, Chikungunya- oder Zika-Viren), weshalb sie wirksam bekämpft 
werden sollte. Die Tigermücke stammt ursprünglich aus Asien und 
wird von dort aus oftmals unbemerkt, z. B. mit dem Güterverkehr, 
mitgebracht und verschleppt.
Die Tigermücke besitzt folgende Merkmale:
•	 Sie ist klein (etwa 6 mm).
•	 Sie ist schwarz-weiß gefärbt.
•	 Sie hat fünf weiße Streifen an den Hinterbeinen.
•	 Das Ende der Hinterbeine ist weiß.
•	 Sie hat einen weißen Längsstreifen am vorderen Rücken.
Da sie Krankheiten verbreiten kann, sehr aggressiv ist und auch 
tagsüber sticht, ist es wichtig, ihr keine Brutstätten zu bieten. Die 
Tigermücke brütet in kleinsten Wasseransammlungen und die Eier 
überstehen sowohl Trockenheit als auch kalte Winter. Brutstätten 
sind zum Beispiel: Regentonnen, Eimer, Gießkannen, Blumentöpfe, 
Untersetzer, Wasserschalen, wassergefüllte Schirmständer, Gullys, 
verstopfte Regenrinnen, Autoreifen.
Keine Brutstätten sind belebte Gartenteiche mit Fischen, Molchen, 
etc.; Vogel- und Igeltränken können mückenfrei gehalten werden, 
wenn das Wasser mindestens alle drei Tage gewechselt wird.

Siegelsbach hilft ...

... Menschen aus der Ukraine
Der Krieg in der Ukraine lässt wohl niemanden von uns kalt. Viele wollen helfen. Wie Sie in Siegelsbach vor Ort helfen können und was zu 
beachten ist, wenn Sie evtl. schon Bekannte aus der Ukraine aufgenommen haben, lesen Sie hier.
Wie können Sie helfen?
1.  Sie möchten eine Unterkunft für geflüchtete Menschen zur Verfügung stellen

•	 Bitte senden Sie Ihr Angebot an gemeinde@siegelsbach.de oder melden Sie sich telefonisch unter 07264/9150-0
Unter diesen Kontaktdaten können Sie sich auch melden, wenn Sie eine Unterkunft für Geflüchtete suchen.

•	 Welche Angaben benötigen wir? Ihren Vor- und Zunamen, Ihre Unterbringungsmöglichkeit mit Angabe der Größe (Haus, Woh-
nung, Zimmer etc.) Wie viele Personen untergebracht werden können, Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse).

•	 Wohnungen über 150 m² können Sie auch direkt an das Landratsamt Heilbronn melden: telefonisch unter 07131/994-7200, per 
E-Mail unter wohnraumsuche@landratsamt-heilbronn.de.

•	 Alternativ können Sie Ihr Angebot auch auf dem bundesweiten Portal unter https://unterkunft-ukraine.de/ melden.
2.  Sie haben bereits jemanden aus der Ukraine bei sich aufgenommen

•	 Zunächst ist eine Anmeldung beim BürgerBüro erforderlich. E-Mail: gemeinde@siegelsbach.de.
•	 Anschließend melden Sie sich bitte bei der Ausländerbehörde der Stadt Bad Rappenau: E-Mail: auslaenderamt@badrappenau.

de, Tel. 07264/922-333 oder 922-331.
•	 Info-Hotline Ukraine: Für Fragen rund um das Thema Geflüchtete aus der Ukraine hat das Landratsamt eine Info-Hotline unter der 

Nummer 07131/994-1140 eingerichtet. Erreichbarkeit: Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr.
•	 Hotline des Landes für Flüchtende aus der Ukraine in ukrainischer und russischer Sprache: Mit russisch und ukrainisch spre-

chenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt, werktäglich zwischen 8.30 und 17.00 Uhr telefonisch unter 0800/7022500 
(kostenlos)
Wichtige Fragen mit Antworten zu Flüchtenden aus der Ukraine auch unter:
https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/FAQ

3.  Sie möchten sich ehrenamtlich einbringen
•	 Wenn Sie Geflüchtete und Helfer in Siegelsbach unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an den Arbeitskreis Asyl telefonisch 

unter 01796129796 oder per Mail an info@kasprzik.net. Bitte teilen Sie uns Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
mit und nennen Sie uns den Bereich, in dem Sie helfen möchten bzw. wie viel Zeit Sie erübrigen können.

•	 Viele Einsatzmöglichkeiten sind denkbar, z.B. Hilfe bei Behördengängen oder Arztbesuchen oder beim Ausfüllen von Formularen 
... Gesucht werden dringend auch Personen, die ukrainisch sprechen und dolmetschen können.

4.  Sie möchten Geld spenden
Wenn Sie die Menschen in der Ukraine mit Geldspenden unterstützen möchten, finden Sie auf der Homepage des Deutschen Zentralin-
stituts für soziale Fragen Informationen zu seriösen Hilfsorganisationen einschließlich Bankverbindungen:
https://www.dzi.de/dzi-spenden-info-nothilfe-ukraine-2/
Weitere Informationen rund um die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine finden Sie hier

•	 Das Land Baden-Württemberg hat auf seiner Homepage erste Informationen zu aufnahme-, leistungs- und aufenthaltsrechtli-
chen Fragen rund um die Ukraine erstellt: https://www.justiz-bw.de/,Lde/Startseite/Auslaender+und+Fluechtlingspolitik/FAQ

•	 Auch der Landkreis hat auf seiner Internetseite unter www.landkreis-heilbronn.de wichtige Informationen für die Region zusam-
mengestellt.

•	 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/
InformationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html

•	 Bundesinnenministerium: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-liste-ukrai-
ne-krieg.html

Wir danken allen Privatpersonen, Vereinen, Organisationen, Einrichtungen und Betrieben, die sich einbringen und den Menschen aus der 
Ukraine und in der Ukraine helfen.

Achtet auf die Umwelt
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Möglichkeiten, der Besiedelung mit Tigermücken vorzubeugen, sind:
•	 Gießkannen, Eimer und Blumenkübel umdrehen oder unter dem 

Dach lagern, damit sich kein Regenwasser ansammeln kann.
•	 Schirmständer mit einem umgedrehten Gefäß abdecken, Gullys 

alle zwei Wochen mit z.B. Bti-Tabletten (eine Tablette auf 50 Liter) 
behandeln.

•	 Regentonnen mit z.B. Bti-Tabletten behandeln und danach mit 
einem festschließenden Deckel oder Moskitonetz vollständig 
abdecken (ohne Ritzen).

Bti ist ein biologisches Mittel (Eiweiß), das Mückenlarven vernichtet, 
aber anderen Tieren, Menschen und Pflanzen nicht schadet. Dieses 
ist unter anderem in einigen Baumärkten oder im Internet erhältlich. 
Das Wasser kann weiter zum Gießen verwendet werden.
Eine mögliche Sichtung von Tigermücken kann an dem Gesundheits-
amt des Landkreises per Mail unter 
tigermuecke@landratsamt-heilbronn.de gemeldet werden. Hilfe 
beim Identifizieren von Stechmücken ist unter dem Reiter „Mücke 
melden“ auf www.tiger-platform.eu zu finden.

Altersjubilare

2.5.1952 Mann, Erika Theresia 70 Jahre

Siegelsbacher Vereine 
und Einrichtungen

Freiwillige Feuerwehr Siegelsbach

Ab 17:00 Uhr

Musikalischer Beitrag
der Grundschule

Aufstellen des 
Zunftbaumes

Für das leibliche Wohl
ist bestens gesorgtist bestens gesorgt

30. April 

Foto: Feuerwehr Siegelsbach

DRK-Seniorenclub Goldener Herbst Siegelsbach

DRK - Seniorenclub „Goldener Herbst“ Siegelsbach 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 

sehr gerne würden wir euch wieder zu 
Seniorennachmittagen einladen. 
 

Dies ist momentan leider nicht möglich. 
 

Eine Durchführung unter Einhaltung der im Rathaus 
weiter geltenden Auflagen mit Maskenpflicht und 
Abstandsregel ist für uns nicht umsetzbar.   
 
Sobald sich Änderungen ergeben sollten, werden wir 
euch natürlich rechtzeitig informieren.  
 

 
Bitte bleibt gesund! 
Wir denken an euch und 
hoffentlich bis bald. 
 
Herzliche Grüße, 
euer Team vom 
Seniorenclub „Goldener Herbst“ 
Dietlinde Schüssler, Karin Roth, Marianne Wally,  
Heide Hofmann, Sabine Krugmann, Jutta Schaller und  
Corina Fruh-Zepek 

 
 Foto: DRK-Seniorenclub /Hofmann

LandFrauenverein Siegelsbach

Walkinggruppe seit 12.4.2022
Die LandFrauen Siegelsbach starten endlich wieder, erst mal sport-
lich.
Wir treffen uns jeden Dienstag um 19.00 Uhr vor dem BüZ, laufen 
von hier eine Runde bis ca. 20.00 Uhr. Die Gruppe startet bei ent-
sprechendem Wetter ab zwei Teilnehmern und ist unverbindlich und 
kostenlos. 
Aufgrund der immer noch vorherrschenden Pandemie müs-
sen wir aber eine Teilnehmerliste führen. Deshalb bitten wir bei 
grundsätzlichem Interesse um Meldung an das LandFrauenhandy 
(01590/7064867) oder per Mail (landfrauen.siegelsbach@web.de), 
auch wenn man nur selten teilnehmen kann. Zur Walkinggruppe darf 
jeder hinzukommen, ob Mitglied, Nichtmitglied, Mann oder Frau. 
Meldet euch einfach, wir freuen uns auf gemeinsame Runden rund 
um und in Siegelsbach.

Radsportfreunde Siegelsbach

Fahrradbörse am Samstag, 14. Mai 2022
Bei Durchführung dieser Veranstaltung ist die zu diesem Zeit-
punkt geltende Corona-Verordnung des Landes Baden-Würt-
temberg maßgebend.
Am 14. Mai 2022 veranstalten die Radsportfreunde Siegelsbach 
traditionell die Fahrradbörse im Bürgerzentrum der Gemeinde Sie-
gelsbach.
Angeboten werden ca. 300 Fahrräder, Kleinteile sowie Helme, Kin-
dersitze u.a.
Angenommen werden nur funktions- und verkehrstüchtige Fahrrä-
der/Teile (kein Schrott!), die sich in gereinigtem Zustand befinden 
sollten.
Anlieferung: 9.00 bis 13.00 Uhr
Verkauf: 14.00 bis 16.30 Uhr 

Immer auf 
dem Laufenden

Grafik: Getty Images/iStockphoto
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Abholung des Erlöses und nicht verkaufter Waren von 16.00 bis 17.00 
Uhr.
Nicht abgeholte Räder werden ab 17.30 Uhr vor die Halle gestellt.
Pro Ware wird eine Anmeldegebühr von 1,00 € erhoben, bei mehre-
ren Kleinteilen eine Sammelgebühr von 1,00 €.
Für verkaufte Waren wird vom Veranstalter eine Vermittlungsgebühr 
von 10 % des Erlöses erhoben.
Der Verkauf erfolgt ausschließlich gegen Barzahlung (keine Schecks 
und Kreditkarten).
Für Fragen und Auskünfte stehen ihnen vor Ort die Mitglieder der 
Radsportfreunde gerne zur Verfügung.
Infos unter Tel. 07264/6294 (A. Hofmann)

 
 

der 
 

Radsportfreunde Siegelsbach e.V. 
 

am 

Samstag, den 14. Mai 2022 
im 

Bürgerzentrum Siegelsbach 
 
 

Anlieferung:  von 9.00 bis 13.00 Uhr 
 

         Verkauf:  von 14.00 bis 16.30 Uhr 
 

!!! Die Radbörse findet nur am Samstag statt !!! 
 

Bei Durchführung dieser Veranstaltung ist die zu diesem 
Zeitpunkt geltende Corona-Verordnung des Landes 

Baden-Württemberg maßgebend! 
 

Angenommen und verkauft werden alle funktionstüchtigen 
Fahrräder, - wie Renn- und Tourenräder sowie Mountainbikes, 

Kinder- und Jugendräder, Ersatzteile und Fahrradzubehör. 
                                                                             

              
                

wir berechnen eine 
Bearbeitungsgebühr von 1,00 Euro 
pro Teil  
und bei Verkauf 10 % vom Erlös. 

                                              
Radsportfreunde Siegelsbach e.V.   Anita Hofmann Tel. 07264/6294 

Foto: Hofmann

Sportclub 1921 Siegelsbach e.V.

Vorschau und Spielbericht
Unentschieden gegen effiziente Ehrstädter 
SC Siegelsbach 1 - SV Ehrstädt 1  3:3 
Am vergangenen Sonntag traf unsere erste Mannschaft auf den SV 
Ehrstädt. Unsere Elf begann gut und und konnte bereits in der 5. 
Spielminute nach einem schön herausgespielten Spielzug durch Da-
niel Thomaschwesky aus kurzer Distanz 1:0 in Führung gehen. Darauf 
bestimmte der SCS das Spiel. Der SVE lauerte auf Konter über seinen 
schnellen und torgefährlichen Spielertrainer Julian Keitel. In der 12. 
Spielminute gelangte nach einem einem hohen Ball der Ehrstädter 
Stürmer J. Keitel an den Ball und schob sicher aus zehn Metern Ent-
fernung zum 1:1 ein. 
Unsere Elf ließ sich davon nicht beirren und bestimmte weiter das 
Spiel. In der 24. Spielminute schoss Sören Gräßlin aus kurzer Distanz 
nur über das Tor. Acht Spielminuten später gelang Kapitän Alexander 
Muraschenko nach einem klasse Spielzug nach Flanke von Darius 
Musik aus dem Halbfeld per Grätsche die erneute Führung. 
Kurz vor der Halbzeitpause wurde ein Ehrstädter im SCS-Strafraum 
gefoult, weshalb der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied. Der Spie-
ler befand sich jedoch zuvor klar im Abseits, weshalb die Entschei-
dung falsch war. Den fälligen Elfmeter verwandelte der SVE zum 2:2. 
Keeper Nick Gebhardt ahnte die Ecke, der Schuss war jedoch zu stark 
und zu platziert geschossen. 

Nach der Halbzeitpause bestimmte der SCS weiter die Partie und 
hätte sich durch Alexander Muraschenkos Schuss, der auf der Torli-
nie geklärt wurde, oder Nick Bohnets Schuss aus 30 Metern von der 
Seitenlinie an den Querbalken mit dem 3:2 belohnen müssen. Der 
SVE nutzte jedoch an diesem Tag seine Chancen eiskalt und konnte 
in der 70. Spielminute nach einem erneuten Fehler in der Siegelsba-
cher Hintermannschaft mit 2:3 in Führung gehen. Der SCS drängte 
nun auf den Ausgleich. Weitere Chancen wurden vergeben. Efsel Er-
cans Schuss aus fünf Metern war zu zentral auf den Tormann. Kurz 
darauf traf Tobias Grabowatschki nach einer Flanke nur über das Tor. 
In der 86. Spielminute wurde auch dem SCS ein Elfmeter zugespro-
chen, nachdem Sören Gräßlin im Strafraum klar gefoult worden war. 
Youngster Nick Bohnet blieb vom Punkt eiskalt und schoss platziert 
zum 3:3 ein. Der SCS wollte nun noch den Lucky Punch, hierzu ergab 
sich jedoch keine Möglichkeit mehr, weshalb es beim Unentschieden 
gegen effiziente Ehrstädter blieb. 
Spielbericht 2. Mannschaft 
SC Siegelsbach 2 - SV Ehrstädt 2  4:3 
Am vergangenen Sonntag konnte unsere zweite Mannschaft einen 
verdienten Sieg gegen den SV Ehrstädt 2 einfahren. Nachdem Janis 
Groß unsere Farben in der 13. Spielminute 1:0 in Führung brachte, 
konnte Burak Aksoy in der 25. Spielminute auf 2:0 erhöhen. Weite-
re gute Torchancen konnten verzeichnet werden und eine höhere 
Führung wäre möglich gewesen. Kurz vor der Halbzeitpause gelang 
Ehrstädt nach einem Fehler in der Hintermannschaft aus dem Nichts 
der 2:1-Anschlusstreffer. 
Ehrstädt wurde nun aktiver und konnte in der 55. Spielminute nach 
abseitsverdächtiger Position auf 2:2 verkürzen. Danach besann sich 
unsere Mannschaft und drückte auf die erneute Führung. Mehrere 
sehr gute Torchancen wurden vergeben. In der 81. Spielminute er-
löste Edeljoker Rolf Remmle unsere Mannschaft mit dem 3:2. Zwei 
Minuten später machte Burak Aksoy mit einem Schuss an den Innen-
pfosten zum 4:2 alles klar. Mit dem Schlusspfiff verkürzte Ehrstädt auf 
4:3. Ein verdienter Sieg, der hätte höher ausfallen können. 
Vorschau 
Bereits am Samstag, 30. April treffen unsere Mannschaften zu Hau-
se auf den SV Bargen. Für das leibliche Wohl wird wieder bestens 
gesorgt. Leckerer Kaffee und selbst gebackene Kuchen, gerne auch 
zum Mitnehmen, von unseren SCS-Mädels sowie schmackhafte 
Kreisklasse-B-Würste und kühle Getränke warten auf euch. 
SC Siegelsbach 2 - SV Bargen 2, 13.15 Uhr 
SC Siegelsbach 1 - SV Bargen 1, 15.30 Uhr 
Waldfest am Kurtbrunnen 
Wir freuen uns, nach längerer Zwangspause endlich wieder unser 
geliebtes Waldfest am Kurtbrunnen durchführen zu können. Das 
Fest findet am Sonntag, 1. Mai ab 10.00 Uhr am Kurtbrunnen statt. 
Es warten auf Sie leckere saftige Steaks, knusprige Pommes, würzige 
Currywurst, kühle Getränke sowie eine Auswahl selbst gebackener 
Kuchen und Kaffee. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Waldfest am Kurtbrunnen - Aufruf zur Kuchenspende
Der Sportclub Siegelsbach veranstaltet am 1. Mai 2022  sein diesjäh-
riges Waldfest beim Kurtbrunnen. Für diese Veranstaltung werden 
Kuchenspenden benötigt. Wie schon in den letzten Jahren möchten 
wir unsere Mitglieder auch diesmal rechtzeitig zu den erforderlichen 
Kuchenspenden aufrufen und geben diese Information in der vorlie-
genden Form weiter.
Für die Bereitstellung einer solchen Spende wären wir euch sehr 
dankbar.
Tragt die Kuchenspende bitte auf diesem Zettel ein und gebt diesen 
bis spätestens 28. April 2022 an Klaus Hofmann, Ringstr. 45 in Siegels-
bach wieder zurück.
Die Kuchen können direkt beim Kurtbrunnen oder im Bürgerzentrum 
Siegelsbach, Kücheneingang neben Bauhof am 1. Mai 2022 zwischen 
10.00 und 12.00 Uhr abgegeben werden.
Noch eine wichtige Bitte
Die Kuchenplatten oder Kuchenbehälter sollten mit dem Namen des 
Spenders gekennzeichnet sein, damit diese später wieder an die rich-
tige Adresse zurückgegeben werden können. Vielen Dank hierfür.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

________________________________________________________
(Name, Vorname)

_______ ____________________________________________
(Anzahl) (Kuchenart)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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Tennisclub Siegelsbach e.V.

Mitgliederversammlung
Am Freitag, 6. Mai 2022 um 20.00 Uhr findet im Gasthaus zur Eisen-
bahn die diesjährige Mitgliederversammlung des Tennisclubs statt. 
Hierzu werden alle Mitglieder recht herzlich eingeladen. Folgende 
Tagesordnung ist vorgesehen:
  1.  Begrüßung
  2.  Feststellung der Tagesordnung
  3.  Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
  4.  Bericht des Kassiers
  5.  Bericht der Kassenprüfer
  6.  Bericht der Jugendwartin
  7.  Bericht des Sportwarts
  8.  Aussprache über die Berichte
  9.  Entlastung des Vorstands
10.  Neuwahlen
11.  Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung können bis Mittwoch, 4.5.2022 bei 
der Schriftführerin Ute Wagenbach, Tel. 07264/5984 (Mail: ute.
wagenbach@t-online.de), eingereicht werden.

Volkshochschule Unterland in Siegelsbach

Kommende Online-Veranstaltungen der VHS Unterland
Die ausführlichen Beschreibungen finden Sie unter 
www.vhs-unterland.de, ebenso die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen.
22110485WI Mobile und Online Payment - digitale Bezahlme-
thoden (online) 
Mi, 11.5.2022, 18.00 - 19.30 Uhr, 1x, gebührenfrei
22110475LA Kinder richtig versichern (online) 
Do, 12.5.2022, 18.00 - 19.30 Uhr, 1x, gebührenfrei
22110485VV Gesundheits-Apps (online) 
Do, 12.5.2022, 18.00 - 19.30 Uhr, 1x, gebührenfrei
22140687MM Business English B1/B2English for Meetings (on-
line) 
Fr, 13.5.2022, 18.00 - 19.30 Uhr, 2x, 28,00 €
22110465LB Elektroautos - Strombezug, Ladesäulen und Preise 
(online) 
Di, 17.5.2022, 18.00 - 19.30 Uhr, 1x, gebührenfrei
22110475BR Sparen für den Nachwuchs (online) 
Di, 17.5.2022, 18.00 - 19.30 Uhr, 1x, gebührenfrei
22130301VV Digitale Gesundheitsanwendungen - Apps auf Re-
zept (online) 
Di, 17.5.2022, 17.00 - 18.00 Uhr, 1 Tag, gebührenfrei 
22150710VV Frauen in Führung: Erfolgreich als weibliche Füh-
rungskraftOnline-Seminar 
Mi, 18.5.2022, 9.00 - 16.00 Uhr, 1 Tag, 280,00 €
22110665NW Die Macht der Gedanken (online) 
Mi, 18.5.2022, 19.00 - 21.15 Uhr, 1x, 14,00 €
22130591GU Online-Kochkurs: Leckere Spargelzeit mit dem 
Thermomix 
Do, 19.5.2022, 18.30 - 22.00 Uhr, 1x, 25,00 € 
Kursleiter*in für Pilates ab September 2022 in Siegelsbach
Die Außenstelle Siegelsbach sucht dringend eine Kursleitung für 
einen ausgebuchten Pilates-Kurs:
Derzeit findet der Kurs dienstags von 9.00 bis 10.30 Uhr statt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie
•	 über fundiertes Wissen verfügen und die Fähigkeit, es zu ver-

mitteln
•	 Freude an der Leitung einer Gruppe haben
•	 kommunikativ sind und motivieren können
Ihr Honorar fällt unter die Übungsleiterpauschale. Sie können jähr-
lich bis zu 3.000 € steuerfrei als Kursleiter*in bei der VHS verdienen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Andrea Hahn, Programmbe-
reichsleitung Gesundheitsbildung, Tel 07131/5940130, 
hahn@vhs-unterland.de
Kursleiter*in für „Mamas mit Baby“ ab September 2022 oder frü-
her in Siegelsbach
Die Außenstelle Siegelsbach sucht dringend eine Kursleitung für 
ein neues Angebot für Mamas, die sich mit ihrem Baby fit halten 
möchten.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie
•	 über fundiertes Wissen verfügen und die Fähigkeit, es zu ver-

mitteln
•	 Freude an der Leitung einer Gruppe haben
•	 kommunikativ sind und motivieren können
Ihr Honorar fällt unter die Übungsleiterpauschale. Sie können jähr-
lich bis zu 3.000 € steuerfrei als Kursleiter*in bei der VHS verdienen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Andrea Hahn, Programmbe-
reichsleitung Gesundheitsbildung, Tel 07131/5940130, 
hahn@vhs-unterland.de
Kursleiter*in für eine Holzwerkstatt für Kinder für unserer 
Außenstelle in Siegelsbach
Die Außenstelle in Siegelsbach sucht ab sofort Kursleiter*innen für 
eine Holzwerkstatt für Kinder im Bereich der Ganztagsbetreuung.
•	 Sie verfügen über fundiertes Wissen und die Fähigkeit, es zu 

vermitteln
•	 Sie haben Freude an der Leitung einer Gruppe
•	 Sie sind kommunikativ und können motivieren
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: Annedore Jungwirth, Pro-
grammbereichsleiterin Kultur, Gestalten, Schule und Lernen, Tel 
07131/5940120, jungwirth@vhs-unterland.de

Foto: P. Hofmann
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Bestens informiert !
Foto: mikdam/iStock/Thinkstock
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Förderverein Wasserrettung Gundelsheim-Haß-
mersheim e.V.

Benefizkonzert

BENEFIZKONZERT
ALTE MÄLZEREI I  MOSBACH

Alte Mälzerei
Alte Bergsteige 7
74821 Mosbach

Einlass von 1830 Uhr bis 1915 Uhr

Tickets über Eventim.de oder besuchen  
Sie die üblichen Vorverkaufsstellen 
 u.a. Heilbronner Stimme & Rhein-Neckar Zeitung

MITTWOCH, 18. MAI 2022 I 1930 UHR

einfach scannen!

Für Tickets

aktiv markt Fohs 
Obergriesheimer Straße 40 I 74831 Gundelsheim

Unterstützt durch

Zu Gunsten des Fördervereins Wasserrettung Gundelsheim-Haßmersheim e.V.

Foto: Förderverein Wasserrettung Gundelsheim-Haßmersheim e.V.

Bekanntmachungen
des Landratsamts

Der Asiatischen Tigermücke keine Brutstätten bieten

Wasseransammlungen regelmäßig und vollständig leeren
Die erste Population der asiatischen Tigermücke (aedes albopictus) 
im Landkreis Heilbronn wurde im Sommer 2021 bestätigt. Die Tiger-
mücke kann gefährliche Krankheitserreger übertragen (z. B. Den-
gue-, Chikungunya- oder Zika-Viren), weshalb sie wirksam bekämpft 
werden sollte. Die Tigermücke stammt ursprünglich aus Asien und 
wird von dort aus oftmals unbemerkt, z. B. mit dem Güterverkehr, 
mitgebracht und verschleppt.
Die Tigermücke besitzt folgende Merkmale:
•	 Sie ist klein (etwa 6 mm).
•	 Sie ist schwarz-weiß gefärbt.
•	 Sie hat fünf weiße Streifen an den Hinterbeinen.
•	 Das Ende der Hinterbeine ist weiß.
•	 Sie hat einen weißen Längsstreifen am vorderen Rücken.
Da sie Krankheiten verbreiten kann, sehr aggressiv ist und auch 
tagsüber sticht, ist es wichtig, ihr keine Brutstätten zu bieten. Die 
Tigermücke brütet in kleinsten Wasseransammlungen und die Eier 
überstehen sowohl Trockenheit als auch kalte Winter. Brutstätten 
sind zum Beispiel: Regentonnen, Eimer, Gießkannen, Blumentöpfe, 
Untersetzer, Wasserschalen, wassergefüllte Schirmständer, Gullys, 
verstopfte Regenrinnen, Autoreifen.
Keine Brutstätten sind belebte Gartenteiche mit Fischen, Molchen, 
etc.; Vogel- und Igeltränken können mückenfrei gehalten werden, 
wenn das Wasser mindestens alle drei Tage gewechselt wird.
Möglichkeiten, der Besiedelung mit Tigermücken vorzubeugen, sind:
•	 Gießkannen, Eimer und Blumenkübel umdrehen oder unter dem 

Dach lagern, damit sich kein Regenwasser ansammeln kann.

•	 Schirmständer mit einem umgedrehten Gefäß abdecken, Gullys 
alle zwei Wochen mit z.B. Bti-Tabletten (eine Tablette auf 50 Liter) 
behandeln.

•	 Regentonnen mit z.B. Bti-Tabletten behandeln und danach mit 
einem festschließenden Deckel oder Moskitonetz vollständig 
abdecken (ohne Ritzen).

Bti ist ein biologisches Mittel (Eiweiß), das Mückenlarven vernichtet, 
aber anderen Tieren, Menschen und Pflanzen nicht schadet. Dieses 
ist unter anderem in einigen Baumärkten oder im Internet erhältlich. 
Das Wasser kann weiter zum Gießen verwendet werden.
Eine mögliche Sichtung von Tigermücken kann an dem Gesundheits-
amt des Landkreises per Mail unter 
tigermuecke@landratsamt-heilbronn.de gemeldet werden. Hilfe 
beim Identifizieren von Stechmücken ist unter dem Reiter „Mücke 
melden“ auf www.tiger-platform.eu zu finden.

Aus der Arbeit des
Gemeinderates

Sitzung vom 7.4.2022, Fortsetzung

Radwegeverbindung Obergimpern - Untergimpern: Kenntnis-
nahme der Vorplanung und Vergabe von Ingenieurleistungen: 
Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt.
Auf Antrag der CDU-Fraktion wurde dieser Tagesordnungspunkt mit 
16 Jastimmen und 12 Neinstimmen bei 4 Enthaltungen vertagt.
Die Sprecherin der CDU-Fraktion machte deutlich, dass sich die CDU 
bewusst sei, wie lange es gedauert hat, die nun vorliegende Lösung 
auszuarbeiten und wie schwierig es war, überhaupt eine Lösung zu 
finden. „Aber der aktuell favorisierte Vorschlag parallel zur Landes-
straße L 549 scheint uns die schlechteste denkbare Lösung zu sein. 
Wenn sie realisiert wird, bleibt es bei Gefahren für die Radfahrer und 
Konflikten mit dem Kfz-Verkehr.“ Daher beantragte die CDU die Ver-
tagung; zuerst solle aus Sicht der Fraktion über die mögliche Reakti-
vierung der Krebsbachtalbahn entschieden werden. Schließlich gäbe 
es schon lange die Idee, auf der Trasse einen Radweg unterzubrin-
gen. Dies wäre bei einer Stilllegung zumindest theoretisch möglich.
Oberbürgermeister Sebastian Frei machte deutlich, dass er gegen 
eine Vertagung des Tagesordnungspunktes sei. Die Abstimmungs-
gespräche zum nun vorliegenden Vorschlag waren „lang, schwer und 
komplex“, da nicht nur zwei Städte, sondern auch zwei Landkreise 
und zwei Regierungspräsidien beteiligt waren. Wenn man nun nicht 
zustimme, sei die Realisierung evtl. in Gefahr. Bei einer möglichen 
Führung des Radweges auf der Trasse der Bahn müsste man wieder 
bei null beginnen.
Für den Sprecher der Grünen war die vorgeschlagene Radwegtrasse 
entlang der L 549 eine „gute Alternative“, es gäbe viele gute Argu-
mente, die für die geplante Trasse sprechen. Auch die Bahntrasse 
sollte man nicht aufgeben und eine Umwidmung würde Jahre dau-
ern. „Gerade heute müssen wir jede Alternative zum Auto ergreifen“, 
betonte er.
Für eine schnelle Umsetzung des Radweges auf der vorgeschlage-
nen Trasse sprach sich auch die ÖDP aus. Derzeit seien die Fördertöp-
fe bei Bund und Land noch gut gefüllt, daher sollte man die Entschei-
dung nicht verschieben. Eine gute Radwegeverbindung könne auch 
eine Alternative für Schüler sein. Auch die ÖDP sprach sich gegen 
eine Umwidmung der Krebsbachtalbahn-Trasse aus.

Bebauungsplan „Seegarten 1. Änderung“ in Bad Rappenau-Für-
feld: Aufstellungsbeschluss für die Wohnbebauung im Gebiet 
„Seegarten 1. Änderung“ und Erlass einer Veränderungssperre 
für das Gebiet
Mit 30 Jastimmen und 2 Neinstimmen hat der Gemeinderat den Auf-
stellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Seegarten 1. Änderung“ 
in Bad Rappenau Fürfeld nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch gefasst. 
Ebenso hat der Gemeinderat für den Bereich eine Veränderungs-
sperre nach § 14 Baugesetzbuch zur Sicherung der Bauleitplanung 
erlassen.
OB Sebastian Frei stellte den Sachverhalt vor, der nicht nur in Fürfeld, 
sondern auch in anderen Ortsteilen immer häufiger anzutreffen ist: 
In Fürfeld hat im Wohngebiet entlang der Straße „Im Seegarten“ ein 
Bauträger für eine Wohnbebauung mit insg. 24 Wohneinheiten und 
einem Bestandswohnhaus von 6 Wohneinheiten Interesse bekundet. 
Die Grundstücke befinden sich im Eigentum des Bauträgers und die 
Bebauung wäre im bestehenden Bebauungsplan aus dem Jahr 1970 
zulässig.


